
Abteilung Leichtathletik  

des Europamarathon Görlitz / Zgorzelec e. V.  

 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes 

 

Liebe Eltern, liebe Sportlerinnen und Sportler, 

 

mittlerweile sind die Richtlinien und Bedingungen für die Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebes an die Vereine gegeben worden, so dass wir daraus, gemeinsam mit 

unserer Abteilungsleitung und Trainerteam, ein Umsetzungskonzept entwickeln konnten. Wie 

lange dieses Konzept beibehalten werden muss – wir haben leider keine Glaskugel. 

Wir bemühen uns, im Rahmen der Auflagen und Vorgaben, Trainingsmöglichkeiten für alle 

unsere Vereinsmitglieder zu schaffen. 

  

Das wird u.a. dies bedeuten (vorab eine Auswahl der Maßnahmen): 

 

1. Training nur im gesundheitlich beschwerdefreien Zustand der Sportler/-innen und 

TR/ÜL (Muss zu jeder Trainingszeit dokumentiert werden).  

2. keine Bildung von Fahrgemeinschaften durch die Eltern und TR/ÜL 

3. Eltern o. begleitende Personen zum Parken den Parkplatz am Volksbad nutzen 

4. Zutritt zum Stadiongelände haben nur Sportler/-innen sowie TR/ÜL – keine Eltern 

und/oder begleitende Personen – unbedingt pünktlich, jedoch max. 5 Minuten vorab 

am Trainingsgelände sein.  

5. tägliche Protokollierung der Anwesenden, die sich im Stadiongelände aufhaltenden, 

Sportler/-innen und TR/ÜL 

6. Trainingsgruppen max.5 +1 (5 Sportler/-innen + 1 TR/ÜL) 

7. die Zusammensetzung  der Trainingsgruppen wird durch die TR/ ÜL festgelegt 

8. Einhaltung von Abstandsregelungen speziell im Trainingsbetrieb, sowie davor und 

danach 

9. Keine Nutzung von Dusch- und Umkleideräumen erlaubt. Umkleiden vor Ort nicht 

möglich!  

10. Nutzung der Toiletten nach Richtlinien (betreten einzeln, richtiges Händewaschen) 

11. Nutzung von Wurfgeräten (nach gesonderter Absprache und nachfolgender 

Desinfektion) 

12. (vorerst)keine Nutzung von Hoch- und Stabhochsprunganlagen  

13. alle TR/ÜL haben Schutzhandschuhe sowie Mund-Nasenschutz bei sich zu tragen 

und im Falle einer notwendigen Erste-Hilfeleistung anzulegen. 

 



Wir bitten Sie / Euch, uns (den jeweils zuständigen TR/ÜL) bis zum 10.05.2020 per E-Mail 

oder telefonisch folgendes mitzuteilen. 

 

a) Mein Kind darf / ich darf (gilt für unsere Jugendlichen) am Training unter den 

 im Augenblick geltenden Regelungen teilnehmen – ja oder nein 

b) früheste Möglichkeit zum Trainingsbeginn am Nachmittag 

c) unpassender Wochentag (kann aber nur bedingt berücksichtigt werden, 

gilt ab U12 aufwärts)  

 

Ansprechpartner für Kinder Geburtsjahr 2005 – 2010: Frau Ringwelski 

Rückmeldung zur Trainingsbeteiligung an yvonne_ringwelski@yahoo.de  

 

Ansprechpartner und Rückmeldung 2005 und älter (auch Senioren): Herr Heinrich 

Rückmeldung zur Trainingsbeteiligung an andreas.heinrich@ibh-niesky.de 

 

Nach den Rückmeldungen werden wir TR/ÜL die Gruppeneinteilungen und Trainingszeiten 

festlegen. 

 

Was wir als Trainerteam Bitte erwarten: 

wenn eine Trainingszusage Ihrer- / Eurerseits vorliegt, (bedingt durch die neue 

Gruppeneinteilung und Planung) eine möglichst 100%ige Trainingsteilnahme (außer bei den 

oben genannten gesundheitlichen Gründen) zu ermöglichen.  

Der Zeitpunkt zum Trainingsbeginn wird von uns rechtzeitig nach Beendigung der 

notwendigen Vorbereitungsarbeiten durch die TR/ÜL bekannt gegeben. 

 

Wir appellieren an alle, die geltenden Vorgaben und Richtlinien strikt einzuhalten, da wir mit 

Sicherheit auch kontrolliert werden. Bei Nichtbefolgen sind wir aufgefordert den (die) 

Teilnehmer (in) vom Training auszuschließen.  

Dieses Schreiben bitte zum ersten Termin ausgefüllt und unterzeichnet mitbringen.  

Mit sportlichen Grüßen 

Andreas Heinrich 

 

im Namen des Trainerteams LA 

 

mailto:yvonne_ringwelski@yahoo.de
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Name, Vorname (Athleten)  

 

 

             

 

 

             

Anschrift (Handynummer für Notfall)  

 

             

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)*  

 

* Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das Sorgerecht 

allein zusteht oder dass er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt.  

 


